


Textliche Festsetzungen 

zum Bebauungsplan Nr. 10 B/2 Holzheim 
- Mergelsweg - 

Redaktionelle Anmerkung: Rechtskraft 18.12.1989 Es gilt die BauNVO 1977 

Im reinen Wohngebiet sind die Ausnahme gem. § 3 (3) BauNVO aufgrund § 1 (6) BauNVO nicht 
Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Im allgemeinen Wohngebiet sind die Ausnahmen gem. § 4 (3) 2-6 BauNVO aufgrund § 1 (6) 1 
BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

Im reinen Wohngebiet dürfen gem. § 3 (4) BauNVO nur Wohngebäude mit nicht mehr als 2 Wohnun-
gen errichtet werden. 

Nebenanlagen gem. § 14 (1) BauNVO sind ausgeschlossen; ausgenommen sind Mülltonnenstand-
plätze. 

Für Häuser an der Lüttenglehner Straße sind besondere Vorkehrungen zum Schutz vor Lärmbelästi-
gungen gem. §9 (1) 24 BBauG im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu treffen. Es sind 
vorgeschrieben Fenster der Schallschutzklasse IV an der zur Lüttenglehner Straße gerichteten Fas-
saden und Fenster der Schallschutzklasse III an den seitlichen Hauswänden. In Verbindung mit dem 
Einbau von Schallschutz- 

Fenstern ist für die Schlafräume eine schalldämmende, fensterunabhängige Lüftung vorzusehen. 

Hinweis: 
Das Plangebiet liegt in der Wasserschutzzone III B. 


